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25. Bd.
1869.

?L ìS
23. Oktober.

Iilnstrirlt Blätter
für Gegenwart, Öffentlichkeit nnd Gefühl.

Älnnnicments-Prcis für den g«nzcn Iayrzaiig ron Z2 lluimncr» Fr K.

Wie Karl, der große Texancr,

orgsnifiren
§ 1. Jeder arbeitsfähige Bürger soll täglich

8 Stunden schlafen, 8 Stunden essen und trinken,
8 Stunden ruhen und dann noch 8 Stunden
arbeiten.

8 2. Wer nicht seine vollen 8 Stunden schläft,

respekt. ißt, trinkt, ruht und dazu Cigarren raucht,

wird seines Aktivbürgerrechts verlustig erklärt.

8 3. Sollte sich gar ein Arbeiter vermessen,

ein oder das andre Mal über 8 Stunden per Tag
der Arbeit zu fröhnen, so wird er unter die

Systemlcr deportirt.

§ 4. Die Zeit, während welcher der Arbeiter
sich mit Politik beschäftigt, z. B. den Züriheiri
liest, Wahllisten (versteht sich sozial-demokratische)

kolportirt oder einem boni-Mois die Fenster demo-

lirt, wird als Arbeitszeit berechnet und muß vom

Arbeitsgeber bezahlt werden.

8 5. Da der Bürger während seinen

obligatorischen Mußestunden voraussichtlich mehr

Cigarren rauchen und Schoppen vertilgen wird, als

ihm zu bezahlen anständig sein dürfte, so sorgt der

in Nminat-Athen die Arbeit
thun thäte.

Staat dafür. Derselbe nimmt' das Geld dazu, wo
er es findet.

8 6. Damit den Bürger während seinen

obligatorischen 8 Mußestunden die Langeweile nicht

plage, soll in der Volksschule nebst dem

sozialdemokratischen Katechismus Jassen, Skart, Würfeln
und Kegeln gelehrt werden.

8 7. Um einer Störung der 8 obligatorischen
Schlafstnnden vorzubeugen, werden allabendlich
allen Güggeln von Staats wegen Schnabelkörbe

angelegt nnd erst andern Morgens 7 Uhr wieder

abgenommen.

8 8. Wer mehr als 8 Stunden schläft, dem

zählt jede halbe Stunde Schlaf als eine volle
Stunde Arbeitszeit, welche der Arbeitsgeber zu
bezahlen hat.

8 9. Alle Arbeitsgeber, welche sich gegen dieses

Arbcitsreglcment auflehnen und demselben nicht ihre
freudige Zustimmung ertheilen, sind auf ächt

tcxanisch zu theeren und zu fiedern, was für das

leibliche und geistige Wohl der Arbeiter von den

heilsamsten Folgen sein wird. Ill-àtum ost!
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Homöopathie und Allopathic ans dem Lande.

II Aoveuno tieinsss

II popolo tioillösö
Sind sehr geduldige Lent,
Doch machen ihm seine Regenten

Schon lange viel Herzeleid.

Sie nennen sich zwar „Liberale",
Die Herren „Conservator'::",
Doch sind sie leicht erkenntlich
An ihren hochgestellten Ohr'n.

Ueber Asti und auch «nosàno»
Spricht man oft im oonsiMo,
Aber Wenige nur diskutiren,
Die Andern sind ràmoo.

Ali xoveri inoreàti.
Das llolos tar nisnt«

Ist ernstes Wissen und Kunst;
Ein «tnÌLSk2-àirs»-Beamte

Erhält sich am längsten in Gunst.

II popoto tioinsso

Macht wohl ein mürrisch Gesicht;
Es kümmern um den popolo
Die Regenten sich aber nicht.

Ihren eignen Magen zu füttern
Sind immer sie bereit,
Drum bleibt ihnen für inonàti
Wohl schwerlich etwas Zeit.
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Inmàti sind unterstützct
Von nah und fern, wie bekannt;
Die klingende Münze möchte

II Mvsrno in seine Hand.

Denn „Nehmen ist seliger als Geben",
So heißet die Parol;
Das Behalten ist noch besser,

Das merkt der Bundesrath wohl.

Schickt einen oommissario,
Alldort zum Rechten zu seh'n;
Der wird's zu Ende bringen,
Eh noch vier Wochen vergch'n.

Der macht sich an die Arbeit
Mit unverdroßnem Muth.
Der oonsiZ'Iio lli stuto
Schnaubt vor verbissener Wuth:

„Oh Bundesrat!), du arger Mahner,
„Wie elend stellst du uns dar!
„Was in Jahresfrist nur nicht konnten,
„Macht in vier Wochen dein Kommissar."

C h o r d e r i u o ir ck rr t i : ÌI vsro II vvrissimo

F ü r Schär m a u sc r.

Fr. 1st,090 zu verdienen!

55 e u l l
Aus dem Bundesrath

In Betracht gewisse neuerliche Vorgänge
bewiesen haben, daß ein H ô f l i ch k c i t s b ü eh l ci n

für die eidg. Armee, resp, ein Reglement
über den Umgang zwischen Offizieren und
Soldaten, zum dringenden Bedürfniß geworden ist,

hat der Bundesrath beschlossen, eine Experten-

l e t o n.
kommission zum Zweck der Redaktion eines solchen

Höflichkcitsbüchleins zusammenzuberufen. Das Prä-
i sidium wird selbstverständlich ein eidgenössischer

Oberst führen. Als Beisitzer sind 1st Soldaten und

Unteroffiziere des mutzopotamijchcn Geniekorps
bezeichnet worden.
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Politischer Jugendnnterrichì.

(Aus dem Büvgerkcitechismus für Häfelischüler.)
1. Frage: Wer regiert?
A ntw. : Das Geld regiert die Welt.
2. Frage: Wozu hat mau eine Regierung?
Antw.: Für se abez'ghcie.

3. Frage: Wozu sind Gesetze

A n t w. : Um sie ein Jahr lang nicht zu halten
und dann zu ändern.

4. Frage: Wer macht die Gesetze?

Antw. : Leute, welche Taggcldcr beziehen-

5. Frage: Wozu ist mau Republikaner?
A u t w. : Um 70 Cts. zu bezahlen, wenn man

nicht zur Abstimmung geht.
6. Frage: Wie heißt dieses Volksrecht?
A n t w. : Referendum.

LlUsk à errisiriS.
Bei dem nach der, den 29. November künftig

stattfindenden, Generalversammlung der Aktionäre
der eidgenössischen Bank abzuhaltenden Dinsr wird
ein üllsk ds smsms für Zubereitung von
nachstehendem Nsim gesucht.

UotnAo Osms ds Lolmv dtdssisr.
Pvuitss Lnuss LutUnr.
Psts ds Vsuu, rôtio nvvo dos Astioiis äs in

Knngus ksdcirols.

Uouiols plumss par Is „Verwaltungsrath".
UunAMö eis llosuk snlss pur Iss àis du

„Gründungskomite".
Ossskub.

Uisss moulds su 0ro«Mnuts, imiluliou elu

Unluis >is In Illuigus ksdsiuls.

Dtihbrics aus Athen.
Dem Vernehmen nach hat das Schcir'schc Defizit

die dritte Million bereits überschritten. Segen
Gottes (bei Cohn), höre auf!

Babylonisches.

Grisou (Feuerwerker seines Zeichens) : Es
thut mir leid, kaun Ihnen das Feuerwerk Morgen
nicht liefern! Es ist alles o stertäglich für
das Missionshaus bestellt!

B a sle r b e pPi: Dv verzichte i drufsf!
S'gilt jo oe Missionäre z'zeigc, wie heiß sie de

arme Heide-Seele d'Höll vorstelle solle.

24. te!: dilss douo? llll I'nllnii's du omssisu
Lnlumm?

L. 0'ssl du ollsr onissisi' gus vous voulW
dirs?

24. Aìlous dons! Au knil il xnrnit gu'ou
1'nünnil disu n In d n u gus.

L. 0ui, mniutsunut, os soul Iss n <ztio u-

unir s» gui Is trouvsul àsr.

Schweizerischer Bricssleller.

Uousisur U. Isd llnbs uooll nu Lis sius

ksàuuux ndiîu^sdsu und Aevnr: dsu 18.

pour 3 dlismn Unvsiusut, ioll mnàs iiu Lpilnl
pour povrss 0iuss pur 1 Imvsmoul I^r. 1. isia

llnbs A'sdnolrl, sis ssisu nusll ^nu?i nriu und nut'

Ikr LskrnA'su von 2 Imvsmsul vsrlnnKts ioll Itirs
Ariuutlr dsrsollusud Klos ?r. 1 statt ?r. 2.

Adsuds uoed siu Unvsiusut nvso uu Oouusr-

rvsttsr und uoà küukmnl sxtrn 2U Illusu ^um
Ariu und Lsiu vasàsu mit Aulls^su Mrvus nuk

dsu Rüäsu, psr mnl Bis. 3V. Iiu toi.s knsss
(Its. 30.

IZs ist kür disss Lsrvios rvsui^, dsuu illnvs-

msut sind uiàt Likdsnlr ssssu. loll stslls Illusu
.jsdoà krsi uiàts ^u Asksu, rvsuu Lis nrm sind
odsr vis Lis rvnllsu, isll vvsiss uiollt, sind Lis
rsioìi odsr nriu und «In üdsrlnsss iolr Illusu unoll

tlutdüulesu.
Iiu olloli sompliiusul:

X. X., (Ilrirurg-.

Briefkasten. -1. X. Xotrs artlols statt serlt avant Hue nous avions resu votre lettre. — A. S. in B. Es
wurde in diesem Unterrichtsfach von manchem Lehrer schon Dümmeres behauptet. — Co si. Wir werden das „Andere"
mit Vergnügen entgegennehmen. — G. in B. Lassen wir den Mann; klappern gehört zum Handwerk. — Vitulus
babyloniens. Stets diskret! — I. S. in L- Es ist nach Ihrem Wunsche verfahren worden. — X. X. C'est uu
xlaislr pour uous à'odlÎASr uos üüölss abonnés. — C h o l e d o ch n s. Dießmal erhalten. - I. N. in M. Er har seinen
Theil; sutläoid! — R ü l p s. Viüo unsre Illustration. — R. K. in R. Wir werden Bedacht darauf nehmen. — S. in
A. Das 13. oder 14. Gebot jagt: „Du sollst deinen Gaul nicht zu Tode reiten." Lassen wir ihn verschnaufen. — F. I.
Zelerol, — benutzt. — F. R. in T. Die Verhältnisse und Persönlichkeiten sind der Redaktion des Postheiri nicht
bekannt genug, als daß sie sich hätte entschließen können, die Verantwortlichkeit für Ihre Einsendung zu übernehmen.
— Pfefferkorn- Erhalten und benutzt- — M. in Z. Zopfingen ist nicht die letzte unter den Städten Israels;
Heinrich wird ihr nächstens wieder seine Aufmerksamkeit zuwenden-

AM- Fortsetzung des Textes auf der fünften Seite.
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pi'liM'ös à tpriboui'A, rvtüso

Iî.kx>rlâiàioia cts sucî<zsss1on

Vo cfnariior du
6nA'Ki«zusmor>l- in suizovssiou umrortà pur io

Lorrospouàt t'ribour^imîs du Courrier do ksuôvo
(fui di! (voir (inurrior à; Esnôvo eiu 12. votibr.
1369.) : «vribnurg à irôriiv do in sotiist! do Xou-
àntoi». J.voo i'nido du dit oorrospoiàui il est

ou în,muro do so sulliro à lui môiuo.

X. V ou à> te .jnriiin îwAlmL sur ios pinoos.

Mufter-Annonre.
A e t h e r i s ch e r Universal - Copal-

Glanzlack für alle Möbeln, Dreher,
Buchbinder, Instrumenten- und
Büchsenmacher, Metall- und Blechwaaren u. s. w.
Verleiht einen schönen haltbaren Glanz und trocknet

sehr rasch. In Flaschen verschiedener Größe
empfiehlt die Adler-Apotheke in H.

(Zürcher Tagblatt.)

neiger à „DoMem"
—Der Anzeiger des „Postheiri" nimmt Inserate aller Art ans; es sind dieselben stets von

bestem Erfolge, weil der Postheiri sowohl in allen Kantonen der Schweiz als anch im Auslande
eine bedeutende Zahl von Lesern hat. — Der Jnscrtionspreis betragt für die zweispaltige
Petitzeile oder deren Raum nur 3t1 CtS. und nehmen Jnsertionsanfträgc zn Originalpreiscn entgegen

alle soliden Annoncenbureaux, sowie die Erpedition des „Postheiri".
H' ill Solothurn.

lévrier à
Lueeks36Ul-8 äs Ant. 8ns11, rus à Nout Klune, 3

Uiiilt st vente d'aetiau« do in .,MZî»i»«Kss« i Einkauf und Verkauf von Aktien dcr
j'«'âs«'î'îîlîà»'. „Eidgenössischen Bivnk"»

lvttin os sur oos titre«. Í Geldvorfmnffe auf diese Vapiere.
vos renseignement« gratuit« soul douoos «nr I' Auskunfr über die an der

le« valeur« onlôos à In
^

s
^

„Genser-Börse"
.IZstssi'sj«' s notirtcn Valuten wird unentgel'dkich ertheilt.

BierbrssereieN
Meìse mîssische SardmeN pee Faßchen Fr» ?» SO.

Cà-S NZKâîSO, St» G«Men.
Von Zent ^ Gltßmann in Solothurn und Bern

zu beziehen:

Zur Unterhaltung für fröhliche Kreise

Komisch heiter — And so Weiter.

Eine reiche Auswahl

à Nm lMWMWm, WlwM.
Inhalt: Julie es ist gut. Adieu August. Ein

Mädchen zu verheirathm. Die junge Frau. Ehescheu.

Führe uns nicht in Versuchung. Wo bleibtS. Ich setze

nur den Fall. Er liebt mich nicht. Entsetzlich. Hand-
tungsdicner im Spezereigeschäft. Was is a Wunda.
Der Gerichtsverwalter. Liebesbarometer Ja, Nein.
Das treue Grethel. Ein Schulexamcn. Pipers Fuhrlohn.

Die rechte Zeit. Adjüs Hr. Leutnant. Ach so! —
Kunst des Schmollens. Schöpfung der Welt. Guten
Morgen. Der vorsichtige Jude tc.

Eleg. geh. Preis Fr. 1. 35.

Im Interesse solcher Personen, die sich gerne bei
anerkannt soliden Kapitalien - Verwesungen bitheiligen,
machen wir hierdurch auf die im heutigen Blatte stehende
Annonce der Herren S. Steindcckcr L5 Comp. in
Hamburg besonders aufmerksam. Es handelt sich hier
um Staats-Loose zu einer so reichlich mit Haupt-Gewinnen
ausgestatteten Verwesung, daß sich auch in unserer Gegend
eine sehr lebhafte Betheiligung voraussetzen läßt. Dieses
Unternehmen verdient um so mehr das volle Vertrauen,
indem die besten Staatsgarautieeu geboten sind und auch
vorbenanntcs Haus durch ein stets streng reelles Handeln
und Auszahlung zahlreicher Gewinne allseits bekannt ist.

In der Buchhandlung von Jcnt «k Gaßmann
in Solothurn und Bern'zu haben:

Tn'wmdt Äolkslmlender !870.
Preis Fr. 1. 70.

Zanke Hol'kskal'ender 1870.
Preis 70 Ct.
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Die Herzoglich Bramlschweig-Lüneburgische
Lnndes-Regicriing genchmigtc und garontirtc die

neueste große

Prämien - Berêooftmg
im Betrage von

Einer Million Fünfmal .Hundert
Achtzig Taufend Fünf Hundert Thl.

oder Fünf Millionen 92K,Z!75 Fr.
Das Grundkapital wird mittelst Gewiuuziehuugeu

Plangemäß an die Interessenten unter Staatsgarantic
zurückdezahlt,

23,000 Gewinne kommen in wenigen Monaten
zur sicheren Entscheidung, darunter befinden sich

Haupttreffer von
Thaler 100,000, 60,000, 40,000, 30,000,
15,000, 12,000, 10,000, 8000, 6000, 5000,
4000, 3000, 2000, 1500, 130mal 1000, 400 rc,
oder Francs 375,000, 225,000, 150,000, 75,000,
56,250, 45,000, 37,500, 30,000, 22,500,18,750,
15,000, 11,250,7500, 5625, 3750, 1500
750 w.

Es werden nur Gewinne gezogen
und geschieht die Auszahlung derselben stets prompt
nach jeder Ziehung durch direkte Zusendungen oder
aus Verlangen der Interessenten durch unsere
Verbindungen au allen größeren Plätzen der Schweiz.

Schon am 9. k. M. beginnen die nächsten
Gewinnziehungen.

Die Original-Staatsloose sind hierzu bereits
ausgegeben und werden von uns gegen Posteinzahtung
oder Nachnahme von nur Francs 13. — odcp
Francs 7. 39 oder Francs 3. 73 nach allen
Gegenden pünktlichst versandt. Jeder Bestellung wird
ein amtlicher Plan gratis beigefügt und nach den

Ziehungen den Theilnchmern prompt amtliche Listen
übermittelt.

Unser Haus, durch Auszahlungen der
zahlreichsten und bedentensten Gewinne
allseits bekannt, wurde von der zuständigen
Herzoglichen Behörde mit einem Haupt-Debit dieser

Original-Staatsloose betraut und haben wir Einrichtungen

getroffen, daß alle Aufträge, selbst die kleinsten
nach den entferntesten Gegenden von uns sofort
ausgeführt werden.

Voraussichtlich kann bei einem solchen auf der

solidesten Basis gegründeten Unternehmen überall
auf eine sehr rege Bctheilung mit Bestimmtheit
gerechnet werden, man beliebe daher schon^der nahen
Ziehung halber alle Aufträge baldigst direct zu
richten an

L. KteiriâSàSr K vonix;.,
Bank- und Wechselgeschäft

in Hamburg.
Alle Arten Staats - Obligationen Eisenbahn-

Aktien, insbesondere die bekannten kleinen Anlchens-
loose und alle wirklichen Original-Loose, deren Ber
loosungen von den Stäatsregierungen und
amtlich vollzogen werden, sind stets billigst direkt
von uns zu beziehen-

(7) D.-L.

In den Buchhandlungen von Jeilt à GllßlNllll
in Solothurn und Bern zu haben:

Meritz Volkskalà 1870.
Preis Fr. 1. 35.

Einzig gründliche Hülfe für

Nervenleidende,
besonders solche, die in Folge von ZZerdauungs- und
Anterleivsveschwerden an Nervenschwache, Mut-
lirankijeilcn, Hysterie, Hypochondrie, Lähmungen,
Hnmorrhoiden Menstruations - ?.!e schwerden
Schwäche der Geschlechtsorgane leiden-c., dielet das
gediegene Bnchelchen: sichere
Heilung für Nervenkcidende". Zuverlässigster Nath-
geber zum Nutzen aller Nervenkranken beiderlei
Geschlechts, durch Mittheilung eines einfachen,
wohlfeilen Heilverfahrens und in allen Ställen erprob-
ten Mittels. Zu beziehen durch jede Buchhandlung
für nur l Fr., in Solothurn und Bern bei Jent
und Gaßmann s2 >

Mr Wirthe und Weinbesitzer.
Soeben hat die Presse verlassen und ist bei Jeilt

und Gaßmann in Solothurn und Bern vorräthig:

Die Gährung
und die

Krankheiten des Weines.
Anleitung für Jedermann

zur richtigen Behandlung desselben, mit 4 Origmal-
bitdern der im Weine vorkommenden Gährungspilze.

Herausgegeben von
Ist. I. Kübler, Pfarrer.

Preis L-5^EtS. gegen frankirtc Einsendung von 50 Ct.
in Briefmarken, franko durch die ganze Schweiz.

Soeben ist im Verlage von Olell, FÜßli U. Cic.
in Zürich erschienen und vorräthig bei Jkllt H (stgst-
mann in Solothurn und Bern:

Kommentar
zum

PrivAlrechUichen Gesetzbuche
des

àntons Zürich
von

Ist. R. E Ullmer.
I. Band. Personen- und F a m i l i e n r e ch t.

Preis Fr. 3. 60 Rp.
Der vorliegende Commmiar ist für alle Juristen und

Gerichtsbehörden auch der übrigen Kantone von besonderer

Bedeutung, und wird als vorzugsweise
praktisches Handbuch der gerichtlichen Maris erhebliche
Dienste leisten und daher überall willkommen sein.
Der Herr Verfasser war durch seine Stellung als tangjähriger

Präsident des zürcherischen Obergerichtcs, und durch
seine früheren ähnlichen literarischcn Arbeiten wie kaum
Jemand befähigt, sowohl die seit Erlaß des privatrcchtlichcu
Gesetzbuches ergaugenen gerichtlichen Urtheile als auch
diejenigen aus früherer Zeit soweit das damalige Recht in
das "Gesetzbuch Ausnahme gefunden hat, übersichtlich zu
ordnen und in kouziscr und klarer Redaktion den Fach-
geuosseu zur Kenntniß zu bringen.

Das ganze Werk wird 2 Bände zu je 2 Heften
umfassen. Dem vorliegenden ersten Heft folgt demnächst das
zweite, welches das Sachenrecht enthält. Vom zweiten
Baude wird das erste das O b l i g a t i o n cn r e ch t, das
zweite das Erbrecht begreifen.

Verlag von Jent L5 Gaßmann — Solothurn. — Druck von I. Gaßmann. Sohn.
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